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Kostenblatt für das Schuljahr 2025/2026 
 
Die LOTUS - Freie Schule Seenland finanziert sich aus Schulbeiträgen, Spenden, Sponsoren, Subventionen sowie 
Einnahmen aus Veranstaltungen. Demgegenüber stehen die Kosten für Lernbegleiter*innen, Räume, Lernmaterial 
und Verwaltung. Unser Wunsch ist es, die Schule leistbar zu gestalten und gleichzeitig den Familien 
Planungssicherheit zu geben, indem die Schule auf sicheren Beinen steht. 
 

Einschreibgebühr 
Die Einschreibgebühr dient als Sicherheit für etwaige Notsituationen und ist einmalig bei 

Schuleintritt zu bezahlen. 

einmalig 600€ 
bis 1. Juni vor Schuleintritt 

Kaution 
Zur Absicherung des Entfalls von Förderungen bei vorzeitigem Austritt.  
Wird nach Abschluss des 9. Schuljahres in voller Höhe zurücküberwiesen. 

einmalig 900€ 
bis 1. August vor Schuleintritt 

Mitgliedsbeitrag 
Jede/r Erziehungsberechtigte ist durch den monatlichen Mindestmitgliedsbeitrag von 5,- Euro 
Teil der Gemeinschaft und an der jährlichen Generalversammlung teilnahmeberechtigt. 

pro Erziehungsberechtigtem 
12x 5€ 

ab 1. September des ersten 
Schuljahres 

Monatsbeitrag 
Der monatliche Beitrag setzt sich zusammen aus: 

− 365 Euro Schulgeld 

− 30 Euro für täglich frische Jause, Obst und Gemüse 
 

Je nach deinen eigenen finanziellen Möglichkeiten und deiner inneren Bereitschaft darf dieser 
Betrag auch gerne höher ausfallen. 
 
Mit dem Schulgeld sind auch die Kosten für Lernmaterial, Bücher, Hefte, Bastel- und 

Projektmaterial abgedeckt. Nicht enthalten sind Kosten für Ausflüge, Besuche von 

Veranstaltungen und Ähnliches. 

Für die einfachere Handhabung werden die laufenden Kosten auf 12 Monate aufgeteilt. 

Geschwisterkinder erhalten eine Ermäßigung auf das monatliche Schulgeld: 
2. Kind: 10 Prozent, 3. Kind: 15 Prozent, 4. Kind: 20 Prozent... 

12x 395€ 
bis 1. des laufenden Monats 

 
Elternmitarbeit:  
30 Stunden pro Elternteil pro Semester gelten als vereinbart,  
wobei 15 Stunden jedenfalls persönlich zu erbringen sind.  
Ausgleichsbetrag für nicht erbrachte Arbeitsstunden: 20 € pro Stunde. 


